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PKExklusiv Dezember 2009, Anhang- und Nachtragsblätter 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage erhalten Sie die für Ihr Unternehmen erforderliche Anzahl der neuen Ausgabe unse-
res Newsletter „PKExklusiv“ sowie die folgenden Anhang- und Nachtragsblätter zum Reglement 
bzw. zu den Statuten: 
 

• Anhang zum Reglement Versicherungsleistungen: Erhebung von  
Sanierungsbeiträgen und Umsetzung 

• Reglement über die Teilliquidation 

• Nachtrag Nr. 1 zu den Statuten 

• Nachtrag Nr. 1 zum Reglement Versicherungsleistungen 
 
Wir bitten Sie, das „PKExklusiv“ sowie die vier Anhang- und Nachtragsblätter den Versicherten und 
Rentenbezügern so rasch wie möglich abzugeben.  
 
Die beiden blauen Nachtragsblätter legen die Empfänger am zweckmässigsten in die Lasche hin-
ten in den aktuellen Statuten bzw. im aktuellen Reglement Versicherungsleistungen (gültig ab  
1. Oktober 2008). Der Anhang und das Reglement über die Teilliquidation (weisse Blätter) werden 
in der Lasche hinten im Reglement Versicherungsleistungen eingeordnet. 
 
Die Nachtragsblätter sowie der Anhang „Erhebung von Sanierungsbeiträgen und Umsetzung“ ge-
ben die Beschlüsse der Delegiertenversammlung vom 25. September 2009 wieder und sind am  
1. Oktober 2009 in Kraft getreten. Da der Deckungsgrad der PKE am 31. August 2009 auf 104,2 % 
angestiegen ist, können die an der diesjährigen DV beschlossenen Sanierungsmassnahmen aus-
gesetzt werden. Sollte der Deckungsgrad am 28. Februar 2010 hingegen wieder auf unter 98 % 
sinken, würde die PKE erstmals Sanierungsbeiträge gemäss diesem Beschluss erheben. 
 
Das Reglement über die Teilliquidation hat der Verwaltungsrat erlassen. Dieses wurde durch die 
Aufsichtsbehörde am 16. Juli 2009 genehmigt (wir haben Sie informiert). Da keine Beschwerde 
dazu eingegangen ist, sind die Teilliquidationsbestimmungen der PKE rechtskräftig geworden. 
 
Sämtliche Dokumente, die Sie heute erhalten, finden Sie in Deutsch, Französisch und Italienisch 
auch unter www.pke.ch in der Rubrik „Aktuelles“. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
PKE Pensionskasse Energie Genossenschaft 
 
 
 
 
Ronald Schnurrenberger Thomas Reinhart 
Vorsitzender der Geschäftsleitung Assistent der Geschäftsleitung 


